
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Testweise durchgeführte ASV-Altdatenübernahmen in der KW 39 brachten die 
Erkenntnis, das in der SD bei allen betroffenen Schülern per Sammeländerung 
der Eintrag LRS (Lese-Rechschreibschwäche) entfernt werden muss. Anderfalls 
bricht der Datenimport in der ASV mit einer Fehlermeldung ab.

Schritt-für-Schritt-Anleitung im Anhang 
(https://www.asv.bayern.de/wiki/gms/altdatenuebernahme/lrs-sfsa)

Hintergrund: Aufgrund der Neuregelungen zur Lese-Rechtschreib-Störung 
(BayEUG/BaySchO) ab dem Schuljahr 2016/17 entfällt die Lese-
Rechtschreibschwäche (LRS). Hinweise für die Anerkennung der weiterhin 
bestehenden Lese-Rechtschreib-Störung (Legasthenie) entnehmen Sie bitte 
hier: 
https://www.schulberatung.bayern.de/schulberatung/muenchen/fragen_paed_p
sy/legasthenie/

Kollegiale Grüße

Thomas Stallinger
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